
 

 

 
Accentro Real Estate AG - Außerordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung)  

am 9. April 2025 
 
 

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung oder Intermediäre 
(z.B. ein Kreditinstitut), ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis 
des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs jedoch ebenfalls nur im Wege der Briefwahl 
oder durch Erteilung einer Vollmacht (auch an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter), wie in den 
Teilnahmebedingungen der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung am 9. April 2025 angegeben, 
ausüben. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß 
§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Bei der 
Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre oder Ihnen nach Maßgabe 
von § 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellte Vertreter) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar 
festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht 
abstimmen. 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung muss durch den Aktionär oder den entsprechenden Bevollmächtigten aus organisatorischen 
Gründen bis spätestens zum Ablauf des Montags, den 7. April 2025 (24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft unter folgender 
Adresse eingegangen sein:  
 
Accentro Real Estate AG 
c/o UBJ. GmbH 
Accentro aoHV 2025 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
  
E-Mail: hv@ubj.de  
 
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, noch während der laufenden Hauptversammlung eine Vollmacht zu erteilen, indem diese 
über das HV-Aktionärsportal vor Schließung der Abstimmung hochgeladen wird. Beachten Sie dazu die Angaben in der 
Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung. 
 
Bevollmächtigte (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) können nicht physisch an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre ausschließlich über Briefwahl 
(auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder die Erteilung von (Unter)Vollmachten und Weisungen an den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. 
 

Vollmacht 
 
Zugangskartennummer: _________________________ Anzahl Aktien: ____________________________ 
 
 
ausgestellt auf:  ________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Wohnort)  

 
Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Wohnort) 
 
mein / unser Stimmrecht sowie weiteren Aktionärsrechte im Rahmen der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung der  
Accentro Real Estate AG am 9. April 2025 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist 
berechtigt, einen weiteren Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung 
des Stimmrechts ist jeweils allerdings nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch (elektronische) Briefwahl möglich.  
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB 


